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WIDYNSKI  RAIFFEISENWEG 5  52249  ESCHWEILER

An den
Bürgermeister
der Stadt Eschweiler

52249 Eschweiler                                                                                                                                                                                   

                                         

         Eschweiler, den 23.04.2026

Fragen gemäß § 18 der Ratsgeschäftsordnung  

– Sitzung des Rates der Stadt Eschweiler am 06.05.2026, TOP Ö1 -

–

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

nachfolgend Fragen von mir.

Nach Vorlage (244/25) eines Fachausschusses werden für den Kiosk Gutenbergstraße und das 

Grillhaus Weisweiler „Projektkosten“ in Höhe von brutto 432.200 Euro (184.700+247.500) 

veranschlagt, mit dem Hinweis, dass für die beiden Projekte 80 % der Kosten gefördert werden.

Nach HH-Entwurf (S. 337, IV21AIB058, S. 337, IV21AIB059) stehen die beiden Projekt jedoch mit 

779.000 Euro (394.000+385.000) Euro veranschlagt. Das sind 346.800 Euro mehr. Vorausgesetzt,

dass diese 779.000 Euro 100% der veranschlagten Kosten sind, wären 20 % davon 155.800 und 

nicht 346.000, die die Stadt, bei Umsetzung der Projekte, zu tragen hätte. 

Wie erklären Sie die Differenz von + 190.200 Euro (346.000-155.800) ? 



Nach Geschäftsordnung ist die Zeit, die in einer Ratssitzung für Einwohnerfragen „verschwendet“ 

werden kann, auf 30 Minuten (§ 18 Abs. 6) begrenzt. In keiner Ratssitzung, die seit Bestehen der 

Möglichkeit von Einwohnerfragen stattgefunden hat, wurde dieses Limit auch nur annähernd 

erreicht. Ihr Beschluss, die Anzahl der Einwohnerfragen pro Fragestellenden aus „Straffungs- und 

Effiziensgründen“ zu limitieren ist daher nicht schlüssig und erweckt nur den Eindruck, sich vor 

„lästigen“ Einwohnerfragen schützen zu wollen. Es wäre gar kein Problem, Fragen ihrer Anzahl 

nach zu beschränken, falls etwaig mal eine Flut von eingegangen Fragen droht, das 30-Minuten-

Zeitlimit zu sprengen. Über den Eingang von schriftlichen Fragen haben Sie schon knapp zwei 

Wochen vor Sitzung Kenntnis. Vor Ort spontan gestellte Fragen wären sicher ihrer Anzahl und 

Dauer nach sehr übersichtlich. 

Frage: Ist diese Geschäftsordnungsänderung in Ihren Augen daher nicht 

demokratiefeindlich, da die Miteinbindung des eigentlichen Souverän in die Rats- und 

Verwaltungsarbeit, somit willentlich eingeschränkt wurde? 

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

 

   Thomas Widynski
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